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V e r o r d n u n g  

zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung  

Vom 15. Dezember 2020 

 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und § 28 a des 

Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397), in Verbindung mit § 3 

Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 4. August 2020 (Nds. GVBl. S. 266), wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30. Oktober 2020 (Nds. GVBl. S. 368), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Dezember 2020 (Nds. GVBl. S. 

456), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 a erhält folgende Fassung: 

„(1 a) In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis zum Ablauf des 26. Dezember 

2020 darf sich jede Person in der Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung 

anstelle des nach Absatz 1 zulässigen Aufenthalts auch mit den Personen des 

eigenen Hausstands und mit bis zu vier weiteren Personen des engsten 

Familienkreises, also mit Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerinnen, 

Lebenspartnern, Partnerinnen und Partnern einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, also insbesondere Eltern, 

Großeltern, Urgroßeltern, Kindern, Enkelinnen, Enkeln, Urenkelinnen und Urenkeln, 

sowie Geschwistern, Geschwisterkindern und jeweils deren Mitgliedern des 

jeweiligen Hausstands aufhalten, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht einzurechnen 

sind.“ 

b)  Nach Absatz 1 a wird der folgende Absatz 1 b eingefügt: 

(1 b) Am 31. Dezember 2020 und am 1. Januar 2021 sind Ansammlungen von 

Personen in der Öffentlichkeit unzulässig, auch wenn die anwesenden Personen 
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hierbei das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 einhalten; § 2 Abs. 1 und 3, § 6 Abs. 1 

Nr. 3 und § 9 bleiben unberührt.“ 



2. § 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 6 wird am Ende das Komma gestrichen. 

b) Nummer 7 wird gestrichen.  

 

3. § 6 Abs. 1 a erhält folgende Fassung:    

„(1 a) In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis zum Ablauf des 26. Dezember 2020 

sind private Zusammenkünfte und Feiern im Sinne des Absatzes 1 anstelle des dort 

genannten Personenkreises auch mit den Personen des eigenen Hausstands und bis zu 

vier weiteren Personen des engsten Familienkreises, also mit Ehegattinnen, Ehegatten, 

Lebenspartnerinnen, Lebenspartnern, Partnerinnen und Partnern einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, also insbesondere Eltern, 

Großeltern, Urgroßeltern, Kindern, Enkelinnen, Enkeln, Urenkelinnen und Urenkeln, 

sowie Geschwistern, Geschwisterkindern und jeweils deren Mitgliedern des jeweiligen 

Hausstandes zulässig, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht einzurechnen sind.“ 

 

4. Die §§ 7 und 8 werden gestrichen.  

 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 angefügt:  

„2In Bezug auf Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in Kirchen, 

Synagogen, Moscheen und anderen geschlossenen Räumlichkeiten und in 

Bezug auf Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltanschauungsgemein- 
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schaften in geschlossenen Räumlichkeiten ist bei zu erwartenden 

Besucherzahlen, die zu einer Auslastung der vorhandenen 

Personenkapazitäten in den Räumlichkeiten führen können, in dem 

Hygienekonzept nach Satz 1 auch ein Anmeldeerfordernis für die 

Besucherinnen und Besucher vorzusehen. 3In Veranstaltungen im Sinne des 

Satzes 2 haben Besucherinnen und Besucher abweichend von § 3 Abs. 5 auch 

dann eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, soweit und solange sie einen 

Sitzplatz eingenommen haben; das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 und 3 Nr. 1 

bleibt unberührt. 4In Veranstaltungen im Sinne des Satzes 2 ist jeglicher 

Gesang der Besucherinnen und Besucher untersagt.“   

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie Parteien, Vereine, Initiativen und 

andere ehrenamtliche Zusammenschlüsse dürfen abweichend von § 6 Abs. 1 und 

1 a die durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Sitzungen und Zusammenkünfte 

in geschlossenen Räumen durchführen, wenn das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 2 

und 3 Nr. 1 eingehalten wird.“ 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „beschränken“ ein Semikolon und die 

Worte „sie hat für Versammlungen, die in der Zeit vom 31. Dezember 2020 bis zum 

Ablauf des 1. Januar 2021 stattfinden sollen, nach einem strengen Maßstab zu 

entscheiden“ eingefügt.    

 

6. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:  

„2. Gastronomiebetriebe im Sinne des § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen 

Gaststättengesetzes, insbesondere Restaurants, die 

Freiluftgastronomie, Bars einschließlich Einrichtungen, in denen 

Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden, Imbisse und Cafés, 

allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen, jeweils 

ausgenommen der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von 
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Speisen zum Verzehr außerhalb der jeweiligen Einrichtung und mit 

Ausnahme von  

a) Gastronomiebetrieben in Heimen nach § 2 Abs. 2 des 

Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen 

(NuWG) zur Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner und 

von Gastronomiebetrieben in Beherbergungsstätten und Hotels 

zur Versorgung der zulässig beherbergten Gäste, jeweils nur zur 

Versorgung der Personen auf den Zimmern, und 

b) Gastronomiebetrieben auf Raststätten und Autohöfen an 

Bundesautobahnen zur Versorgung von Berufskraftfahrerinnen 

und Berufskraftfahrern, die ihre Tätigkeit durch eine 

Bescheinigung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers 

nachweisen können,“ 

bbb) In Nummer 8 werden nach dem Wort „Fitnessstudios“ ein Komma und die 

Worte „Studios für Elektrostimulationstraining“ eingefügt.  

ccc) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 

„9. Betriebe der körpernahen Dienstleistungen oder der Körperpflege 

wie Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-

Studios und ähnliche Betriebe, ausgenommen Einrichtungen für 

medizinisch notwendige Behandlungen wie Praxen für 

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie oder Fußpflege 

und die Betriebe des Orthopädieschuhmacher-Handwerks und des 

Handwerks der Orthopädietechnik,“ 

ddd) Nach Nummer 9 wird die folgende Nummer 9 a eingefügt: 

„9 a. Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Flugschulen und 

anerkannte Aus- und Weiterbildungsstätten nach dem 

Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz,“ 

 bb) In Satz 3 werden am Ende nach dem Wort „dienen“ die Worte „und nicht 

gemeinsame Speiseräume und –säle genutzt werden“ eingefügt.  

cc) Es wird der folgende neue Satz 4 eingefügt: 

„4Der Verzehr der nach Satz 1 Nr. 2 im Rahmen des Außer-Haus-Verkaufs 
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abgeholten Speisen innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zu den Betrieben 

nach Satz 1 Nr. 2 ist untersagt.“  

dd) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.  

b) Dem Absatz 1 a wird der folgende Satz 3 angefügt: 

„3Die zuständige Behörde kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke 

an bestimmten Orten zu weiteren Zeiten untersagen, wenn es an diesen Orten oder 

in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum 

in der Öffentlichkeit zu Verstößen gegen § 2 kommt; das Verbot ist angemessen zu 

befristen.“ 

c) Nach Absatz 1 a wird der folgende Absatz 1 b eingefügt: 

„(1 b) 1Für den Kundenverkehr und Besuche sind alle Verkaufsstellen des 

Einzelhandels, einschließlich der Outlet-Center und der Verkaufsstellen in 

Einkaufscentern, geschlossen, ausgenommen die Verkaufsstellen für die 

Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen 

Bedarfs in den Betrieben und Einrichtungen 

1.  des Lebensmittelhandels, wobei die Ausweitung der regelmäßigen 

Randsortimente unzulässig ist, 

2. der Wochenmärkte in Bezug auf den Handel mit Lebensmitteln, 

3. des landwirtschaftlichen Direktverkaufs und der Hofläden in Bezug auf den 

Handel mit Lebensmitteln, 

4. des Getränkehandels, 

5. der Abhol- und Lieferdienste, 

6. der Reformhäuser, 

7.  der Babyfachgeschäfte, 

8. der Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien, 

9. der Optikerinnen, Optiker, Hörgeräteakustikerinnen und Hörgeräteakustiker,  

10. der Tankstellen, 
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11. der Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Werkstätten und der Reparaturwerkstätten für 

Elektronikgeräte, 

12. der Banken und Sparkassen, 

13. der Poststellen, 

14. der Reinigungen, 

15. der Waschsalons, 

16. der Zeitungsverkaufsstellen, 

17. des Tierbedarfshandels, 

18. des Futtermittelhandels,  

19. für den Verkauf von Weihnachtsbäumen,   

20. des Großhandels und der Autowaschanlagen, jeweils nur für gewerbliche 

Kundinnen und Kunden, 

21. des Brief- und Versandhandels, 

22. der Verkaufsstellen von Fahrkarten für den Personenverkehr.  

2Zulässig sind auch Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das auch 

regelmäßig Waren umfasst, die dem Sortiment einer der in Satz 1 Nrn. 1 bis 9 und 

16 bis 19 genannten Verkaufsstellen entspricht, wenn die Waren den Schwerpunkt 

des Sortiments bilden; bilden die betreffenden Waren nicht den Schwerpunkt des 

Sortiments, so ist der Verkauf nur dieser Waren zulässig. 3Zulässig ist auch die 

Auslieferung von Waren auf Bestellung sowie deren Verkauf im Fernabsatz zur 

Abholung bei kontaktloser Übergabe außerhalb der Geschäftsräume unter Wahrung 

des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 2 Satz 1.“ 

 

7. § 10 a erhält folgende Fassung: 

„§ 10 a 

Feuerwerkskörper und pyrotechnische Gegenstände 



 

- Seite 7 von 9 - 

(1) 1Der Verkauf und die Abgabe von Feuerwerkskörpern und anderen 

pyrotechnischen Gegenständen sind unzulässig. 2Satz 1 gilt nicht für pyrotechnische 

Gegenstände, die als Leuchtzeichen in der Schifffahrt oder im Flugverkehr zugelassen 

sind oder der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben dienen. 

(2) Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen 

Gegenständen ist untersagt. Satz 1 gilt nicht für die Nutzung pyrotechnischer 

Gegenstände als Leuchtzeichen in der Schifffahrt oder im Flugverkehr oder bei der 

Wahrnehmung staatlicher Aufgaben.“ 

 

8. § 14 erhält folgende Fassung:  

„§ 14 

Besuchsrechte und Neuaufnahmen in Heimen, unterstützenden Wohnformen, und 

Intensivpflege-Wohngemeinschaften; Betreten von Heimen durch Dritte; Testungen von 

Beschäftigten; Einrichtungen der Tagespflege 

(1) 1Die Leitung von Heimen nach § 2 Abs. 2 NuWG und von unterstützenden 

Wohnformen nach § 2 Abs. 3 und 4 NuWG hat in einem Hygienekonzept nach § 4 auch 

Regelungen zur Neuaufnahme und zum Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern in 

den Einrichtungen zu treffen mit der Maßgabe, dass deren Besuchsrechte nicht 

unverhältnismäßig eingeschränkt werden. 2Besuch darf nicht empfangen werden, wenn 

es in der Einrichtung ein aktuelles SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt; die 

seelsorgerische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner bleibt zulässig. 3Die 

Einrichtung ist nach § 5 Abs. 1 zur Datenerhebung und Dokumentation der Kontaktdaten 

jeder Besucherin und jedes Besuchers verpflichtet. 

(2) 1Beschäftigte in Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen nach § 2 

Abs. 2 NuWG und unterstützenden Wohnformen für ältere oder pflegebedürfte 

Menschen nach § 2 Abs. 3 und 4 NuWG sowie in ambulanten Pflegeeinrichtungen nach 

§ 71 Abs. 1  des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs und in diesen eingesetzte 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, Praktikanteninnen und Praktikanten, 

ehrenamtlich Tätige, Bundesfreiwilligendienstleistende und Freiwilligendienstleistende 

haben an zwei Tagen in der Woche, an welchen sie in den Einrichtungen oder für die 

ambulanten Pflegedienste tätig sind, einen PoC-Antigen-Schnelltest auf das Corona-

Virus SARS-CoV-2 durchführen zu lassen. 2Das Testergebnis ist der Leitung oder einer 
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von der Leitung beauftragten beschäftigen Person vorzulegen. 3Der Dienst darf bei 

einem positiven Testergebnis nicht verrichtet werden, solange eine Überprüfung des 

Ergebnisses nicht abgeschlossen ist und das Gesundheitsamt im Falle eines positiven 

Befundes nicht eine weitere Beschäftigung gebilligt hat. 4Die Leitung oder die von ihr 

beauftragten beschäftigten Personen sollen die Tests durchführen. 5Der Test muss die 

jeweils geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 

(3) 1In Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen nach § 2 Abs. 2 NuWG gilt 

ergänzend, dass der Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern und das Betreten 

durch Dritte zur erweiterten Grundversorgung, zur Erbringung von Dienstleistungen oder 

zu anderen Zwecken bei der Leitung oder einer von der Leitung beauftragten 

beschäftigten Person anzumelden ist. 2Andernfalls kann die Leitung oder eine von der 

Leitung beauftragte beschäftigte Person den Besuch oder das Betreten untersagen. 

3Übersteigt die aktuelle Inzidenzzahl 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner pro Woche in der entsprechenden Gebietskörperschaft, in deren Gebiet 

die Einrichtung liegt, so sind die Heimleitung oder die von dieser beauftragten 

Beschäftigten verpflichtet, den Besucherinnen und Besuchern sowie den Personen, die 

die Einrichtung betreten wollen, die Durchführung eines PoC-Antigen-Schnelltest 

anzubieten, um den Besuch bei Bewohnerinnen und Bewohnern oder das Betreten zu 

ermöglichen. 4Ein Besuch und ein Betreten darf erst bei Vorliegen eines negativen 

Testergebnisses ermöglicht werden. 5Eine Testung ist nicht erforderlich, wenn die 

jeweils zu testende Person ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis 

in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nachweist und die dem 

Testergebnis zu Grunde liegende Testung höchstens 72 Stunden vor dem Besuch oder 

dem Betreten vorgenommen wurde. 6Der Test muss die jeweils geltenden 

Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 7Für Besucherinnen, Besucher und 

Dritte, die im Falle des Satzes 3 mehr als einmal pro Woche in die Einrichtung kommen, 

gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) In ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die 

nicht in den Geltungsbereich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende 

Wohnformen fallen, treffen die Verpflichtungen nach Absatz 1 die Bewohnerinnen und 

Bewohner oder deren gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterinnen oder 

Vertreter. 

(5) Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig.  

(6) Unter Beachtung eines von der Leitung der Einrichtung nach § 4 erstellten 
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Hygienekonzepts ist der Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege nach § 2 Abs. 7 

NuWG zulässig. 

 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft.  

 

 

 

 

 

Begründung zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung: 

 

    

Hannover, den 15. Dezember 2020 

 

Niedersächsisches Ministerium 

für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

 

 

 

Ministerin  


